
 

1/11 

 
 

Berufskodex 
 

für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
 

des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen 
auf Grundlage von Gutachten des Psychotherapiebeirates, zuletzt 

vom 8. Oktober 2002, 
veröffentlicht im Psychotherapie Forum, 

1/1993, 55 ff, und 4/1996, 169 ff 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Präambel 
 
I.  Der psychotherapeutische Beruf 
II.  Fachliche Kompetenz und Fortbildung 
III.  Vertrauensverhältnis, Aufklärungs- und besondere Sorgfaltspflichten in der 

psychotherapeutischen Beziehung 
IV.  Psychotherapeutische Leistungen in der Öffentlichkeit 
V.  Kollegiale Zusammenarbeit und Kooperation mit angrenzenden Berufen 
VI.  Anwendung des Berufskodex im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbil-

dung 
VII.  Mitwirkung im Gesundheitswesen 
VIII. Psychotherapieforschung 
IX.  Regelung von Streitfällen und Umgang mit Verstößen gegen den Berufsko-

dex 
 
Präambel 
 
In der Ausübung ihres Berufes wird von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten ein besonders verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Person, mit 
der psychotherapeutischen Aufgabe sowie mit jenen Menschen gefordert, mit 
denen sie durch die Psychotherapie in eine besondere Beziehung eintreten.  
 
Darüber hinaus ist mit der Ausübung der Psychotherapie – nämlich auf wissen-
schaftlicher Grundlage zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit oder 
zur Reifung und Entwicklung leidender Menschen beizutragen – auch eine be-
sondere gesellschaftliche Verantwortung verbunden. Dazu gehört vor allem das 
Bemühen um Förderung und Wahrung des Ansehens des psychotherapeutischen 
Berufsstandes, um so das für die Erfüllung der psychotherapeutischen Aufgabe 
unabdingbare Vertrauen zwischen Angehörigen des psychotherapeutischen Beru-
fes einerseits und psychotherapiebedürftigen Menschen andererseits zu erhalten 
und diesem Vertrauen tatsächlich gerecht werden zu können. 
 



 

In diesem Sinne erlegt das Psychotherapiegesetz Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten bestimmte berufliche Verpflichtungen auf. Dabei kommen auch 
berufsethische Grundsätze zum Tragen, die für die Angehörigen des psychothera-
peutischen Berufes handlungsleitend sein sollen und in der Formulierung der ein-
zelnen Berufspflichten normativen Gehalt gewinnen. Die vom Gesetzgeber erho-
benen konkreten Forderungen entbinden Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten jedoch in keiner Weise davon, selbstverantwortlich ihre psychothera-
peutische Grundhaltung und ihr Handeln ständig unter dem Gesichtspunkt der 
ethischen Verpflichtungen zu reflektieren, die sich aus ihrer Aufgabe ergeben. Die 
Tatsache, dass sich ethisch verantwortungsvolles Handeln durch Gesetze und 
Richtlinien letztlich nicht bewirken lässt, steht nicht im Widerspruch dazu, dass 
Auseinandersetzung, Verständigung und Vereinbarung über verbindliche Ge-
sichtspunkte ethisch verantwortlichen professionellen Verhaltens in konkreten 
Fragen sinnvoll und notwendig sind. Dementsprechend versteht sich der Berufs-
kodex als Konkretisierung, Interpretation und Ergänzung zu den gesetzlich fest-
geschriebenen Berufspflichten von Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten.  
 
I.  Der psychotherapeutische Beruf 
 
Der nach einer gesetzlich geregelten allgemeinen und besonderen Ausbildung 
erlernte psychotherapeutische Beruf dient der umfassenden, bewussten und ge-
planten Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Ver-
haltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeu-
tischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandel-
ten und einem oder mehreren Psychotherapeuten. Ziel dieser Behandlung ist es, 
bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen 
und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundung des 
Behandelten zu fördern. 
 
Der psychotherapeutische Beruf ist durch die eigenverantwortliche Erfüllung die-
ser Aufgaben charakterisiert, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuf-
lich oder im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden. Dieser Eigen-
verantwortlichkeit in der Erfüllung ihrer psychotherapeutischen Aufgabe sind die 
Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes auch gegenüber gesellschaftli-
chen und beruflichen Institutionen und Organisationen, im Verhältnis zu Vorge-
setzten und in der Kooperation mit Berufskolleginnen und Berufskollegen und 
anderen Heilberufen verpflichtet. Sie schließt die Wachsamkeit gegenüber per-
sönlichen, sozialen, institutionellen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren mit 
ein, die zu einer missbräuchlichen Anwendung psychotherapeutischer Kenntnisse 
führen könnten. 
 
Die Verantwortung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten schließt 
die Achtung vor der Würde und Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen und den 
Respekt vor dessen Einstellungen und Werthaltungen mit ein. Die Eigenverant-
wortlichkeit der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes gründet auf der 
Bereitschaft, die berufliche Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen unter Be-
achtung der Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erfüllen, sich um die 
Fortentwicklung der eigenen Kompetenz zu bemühen, mit den eigenen Kräften, 
Fähigkeiten und Grenzen verantwortungsvoll umzugehen und das eigene Verhal-
ten unter ethischen Gesichtspunkten zu reflektieren. 
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II.  Fachliche Kompetenz und Fortbildung 
 
Die Erfüllung psychotherapeutischer Aufgaben erfordert die ständige selbstkriti-
sche Prüfung der eigenen persönlichen und fachlichen Qualifikation und Kompe-
tenz, das ständige Bemühen um ihre Weiterentwicklung und die Beachtung der 
eigenen Grenzen. 
 
Daraus ergeben sich für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch die 
konkreten Verpflichtungen,  
 
1. ausschließlich jene psychotherapeutischen Leistungen anzubieten, für die 

eine entsprechende Qualifikation und Kompetenz erworben worden ist; 
2. sich durch entsprechende Fortbildung (jährlicher Besuch von in- oder aus-

ländischen Fortbildungsveranstaltungen) über den aktuellen Stand der er-
lernten und ausgeübten psychotherapeutischen Richtung zu informieren, 
sich damit kritisch auseinander zu setzen und ihn eigenverantwortlich in 
der eigenen psychotherapeutischen Tätigkeit zu berücksichtigen; 

3. das eigene Erleben und Verhalten in der psychotherapeutischen Tätigkeit 
in fortlaufender oder periodischer Supervision zu reflektieren; 

4. nach den Grundsätzen der wissenschaftlichen Redlichkeit die Wirkung der 
eigenen Arbeit zu überprüfen; den kollegialen Austausch, die kritische Re-
flexion und den fachlichen Diskurs insbesondere auch bei der Weiter- und 
Neuentwicklung psychotherapeutischer Erkenntnisse und Verfahren zu su-
chen; 

5. sich über die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und über institutionel-
le und organisatorische Rahmenbedingungen für die psychotherapeutische 
Tätigkeit im Gesamtzusammenhang des Gesundheitswesens und der psy-
chosozialen Einrichtungen kundig zu machen und informiert zu halten. 

 
III. Vertrauensverhältnis, Aufklärungs- und besondere 

Sorgfaltspflichten in der psychotherapeutischen Be-
ziehung 

 
Die Eigenart der Beziehung zwischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten sowie Patientinnen und Patienten bedingt für Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten auch besondere Verpflichtungen auf der einen und besondere 
Rechte auf der anderen Seite. 
 
Solche, den Behandlungsvertrag im engeren Sinn betreffende Verpflichtungen 
und Rechte sind insbesondere: 
 
1. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 

das Recht der Patientinnen und der Patienten auf Wahrung der freien Psy-
chotherapeutenwahl; 

2. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientinnen und der Patienten auf eine sorgfältige Abklä-
rung der Verhaltensstörungen oder Leidenszustände, wozu gegebenenfalls 
auch die Konsultation anderer Berufsgruppen des Gesundheitswesens (An-
gehörige des ärztlichen und klinisch-psychologischen Berufes u.a.) erfor-
derlich ist; 
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3. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientinnen und der Patienten auf strikte Wahrung der Frei-
willigkeit der psychotherapeutischen Behandlung (keine Behandlung ohne 
Einwilligung der Patientin oder des Patienten); 

4. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientinnen und der Patienten auf umfassende Aufklärung 
über Art und Umfang der geplanten psychotherapeutischen Behandlung; 
diese Aufklärung hat auch das Setting, die Frequenz, die allfällige Gesamt-
dauer – soweit abschätzbar -, die Honorierung, Urlaubsregelung und alle 
sonstigen Informationen zu umfassen, die zur Klärung des besonderen 
Vertragsverhältnisses erforderlich sind; 

5. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes zur 
Führung folgender Aufzeichnungen: 
�� über den Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der Behand-

lung sowie über Zeitpunkt und Dauer der einzelnen Behandlungs-
stunden, 

�� über die darüber sowie über die Honorierung und sonstigen Bedin-
gungen des Behandlungsvertrags mit der Patientin und dem Patien-
ten oder seiner gesetzlichen Vertreterin oder seinem gesetzlichen 
Vertreter getroffenen Vereinbarungen, 

�� über allfällige ärztliche oder klinisch-psychologische Befunde bzw. 
Mitteilungen über frühere oder neu auftretende Erkrankungen und 
deren Behandlung, soweit sie für die psychotherapeutische Behand-
lung relevant sind, 

�� über allfällige Konsultationen von Berufskolleginnen und Berufskolle-
gen oder Angehörigen anderer Heilberufe, 

�� über allfällige Empfehlungen an die Patientin oder den Patienten, zur 
ergänzenden Abklärung oder Behandlung eine Angehörige oder ei-
nen Angehörigen des ärztlichen oder klinisch-psychologischen Be-
rufsstandes aufzusuchen; 

�� die Patientin oder der Patient oder seine gesetzliche Vertreterin oder 
sein gesetzlicher Vertreter haben jederzeit das Recht auf Einsicht-
nahme in die oben angeführten Aufzeichnungen; dieses Recht er-
streckt sich insbesondere nicht auf die Einsichtnahme in allfällige 
darüber hinausgehende persönliche Aufzeichnungen des Angehöri-
gen des psychotherapeutischen Berufes, in denen dieser für sich 
selbst den psychotherapeutischen Prozess reflektiert; 

6. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientin oder des Patienten auf den umfassenden Schutz 
der Persönlichkeitsrechte der Patientin oder des Patienten, insbesondere 
auch auf die uneingeschränkte Geheimhaltung jener der Psychotherapeutin 
oder dem Psychotherapeuten anvertrauten Geheimnisse; diese Verschwie-
genheitspflicht von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, ihrer 
allfälligen Hilfspersonen und Supervisoren steht auch über allfälligen Inter-
essen der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege; auch eine 
Entbindung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes von ihrer 
Verschwiegenheitspflicht durch die Patientin oder den Patienten selbst ist 
nicht möglich1; die Auskunftspflicht gegenüber einer gesetzlichen Vertrete-
rin oder einem gesetzlichen Vertreter (etwa eines Kindes oder Jugendli-
chen) gemäß § 14 Abs. 4 des Psychotherapiegesetzes besteht allenfalls in 
Bezug auf jene bei der Aufzeichnungspflicht bereits angeführten Punkte – 
die in der Behandlung der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten 
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anvertrauten Geheimnisse bleiben auch gegenüber der gesetzlichen 
Vertreterin oder dem gesetzlichen Vertreter absolut geschützt; 

7. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientinnen oder der Patienten auf einen verantwortlichen 
Umgang mit dem besonderen Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis in 
der psychotherapeutischen Beziehung; 
jeglicher Missbrauch dieses Vertrauensverhältnisses und der im Psychothe-
rapieverlauf bestehenden, vorübergehend vielleicht sogar verstärkten Ab-
hängigkeit der Patientin oder des Patienten von der Psychotherapeutin o-
der dem Psychotherapeuten stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen 
die ethischen Verpflichtungen der Angehörigen des psychotherapeutischen 
Berufes dar; 
Missbrauch liegt dann vor, wenn Angehörige des psychotherapeutischen 
Berufes ihren Aufgaben gegenüber den Patientinnen oder den Patienten 
untreu werden, um ihre persönlichen, z.B. wirtschaftlichen, sozialen oder 
sexuellen Interessen zu befriedigen; daraus ergibt sich auch die Verpflich-
tung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes, alle dem psy-
chotherapeutischen Verhältnis fremden persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Verstrickungen mit den Patientinnen oder den Patienten zu mei-
den; 

8. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes und 
das Recht der Patientinnen und der Patienten auf rechtzeitige Information 
über die Absicht der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes, von 
der jeweiligen Behandlung oder von der Ausübung des Berufs zurückzutre-
ten; dabei ist mit den Patientinnen oder den Patienten abzuklären, ob sie 
oder er weiter psychotherapiebedürftig ist; diese Information hat so zeit-
gerecht zu erfolgen, dass den Patientinnen oder den Patienten eine Fort-
führung der Psychotherapie bei einem anderen Angehörigen des psy-
chotherapeutischen Berufes seiner Wahl möglichst ohne beeinträchtigende 
Unterbrechung möglich ist;  

9. die Verpflichtung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes, 
dass auch nach dem Ende der Behandlung die Punkte 1. bis 8. zumindest 
nach ethischen Gesichtspunkten weiter zu beachten sind. 

 
IV.  Psychotherapeutische Leistungen in der Öffentlich-

keit 
 
Im Interesse der Förderung und Wahrung des Ansehens des psychothera-
peutischen Berufsstandes sowie vor allem auch im Interesse der Ratsuchenden 
und Psychotherapiebedürftigen ist ein verantwortlicher Umgang mit jeder Form 
des Anbietens psychotherapeutischer Leistungen in der Öffentlichkeit geboten. 
 
Unter die grundlegende Verpflichtung zur sachlichen und wahren Information ü-
ber den eigenen Berufsstand, über die eigene Qualifikation und über Art und Um-
fang der angebotenen psychotherapeutischen Leistungen fallen insbesondere:  
 
1. die gesetzliche Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung „Psycho-

therapeut“ oder „Psychotherapeutin“ im Zusammenhang mit der Be-
rufsausübung, verbunden mit dem Recht auf Führung der in der Psycho-
therapeutenliste eingetragenen Zusatzbezeichnungen; 
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2. die Verpflichtung zur klaren Bezeichnung der tatsächlich praktizierten psy-
chotherapeutischen Methoden und Verfahren; die Unterlassung jeglicher 
Irreführung hinsichtlich der eigenen fachlichen Kompetenz (z.B. hinsichtlich 
der erlernten und praktizierten psychotherapeutischen Methoden und Ver-
fahren); 

3. die Verpflichtung, bei Werbung und Ankündigungen in der Öffentlichkeit 
fachlichen Gesichtspunkten strikt den Vorrang vor kommerziellen Ge-
sichtspunkten einzuräumen; Werbung oder Ankündigungen sind dabei auf 
das sachlich Gebotene zu beschränken – marktschreierische, wahrheits-
widrige oder irreführende Werbung ist unzulässig; Werbung und Ankündi-
gungen sollen jedoch ausreichende Information über Art, Umfang und In-
dikation der angebotenen Leistungen sowie, über die geforderten Entgelte 
und die Rechte der Patientinnen und Patienten enthalten; 

4. die Einhaltung der Schilderordnung: 
Das Aushängen von Praxisschildern ist im Sinne der Offenlegung der Be-
rufsberechtigung geboten, auf dem Praxisschild ist die Berufsbezeichnung 
anzuführen; ferner können die eingetragenen Zusatzbezeichnungen sowie 
Hinweise auf die tatsächlich hauptsächlich praktizierten psychotherapeuti-
schen Methoden und Verfahren angeführt werden; der Hinweis auf Einzel-, 
Gruppen-, Paar- oder Familientherapie ist ebenso zulässig wie der Hinweis 
auf eine spezialisierte Praxis hinsichtlich bestimmter Altersgruppen. 

 
V.  Kollegiale Zusammenarbeit und Kooperation mit an-

grenzenden Berufen 
 
1.  Allgemeine Grundsätze 
 
Für die Erfüllung der Aufgabe der Psychotherapie wie auch für die Förderung und 
Wahrung des Ansehens des psychotherapeutischen Berufsstandes ist ein korrek-
tes Verhalten der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes im Umgang 
mit Berufskolleginnen und Berufskollegen und Angehörigen anderer Heilberufe 
sowie in Bezug auf Wissenschaft und Forschung bedeutsam. 
 
Dies ist Grundlage für das produktive Zusammenwirken bei der Abklärung und 
Behandlung von Störungen und Leidenszuständen, bei der Förderung wirksamer 
Prophylaxemaßnahmen in der Gesellschaft, bei der  
 
Anhebung des Wissensstandes und der Weiterentwicklung der theoretischen und 
praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten im eigenen Berufsstand wie auch in an-
deren Heilberufen. 
 
Daraus erwachsen die Verpflichtungen, 
 
a) in der für die Weiterentwicklung der wissenschaftlich begründeten Psycho-

therapie notwendigen Auseinandersetzung innerhalb und zwischen den 
verschiedenen psychotherapeutischen Schulen und mit anderen Wissen-
schaftsdisziplinen die eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse und Standpunkte 
offen, konstruktiv und kritisch einzubringen, ohne andere Richtungen und 
Auffassungen und deren Vertreter herabzusetzen oder zu diffamieren; 

b) kein unsachliches Konkurrenzverhalten gegenüber Berufskolleginnen und 
Berufkollegen und Vertreterinnen und Vertretern anderer Heilberufe an 
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den Tag zu legen, sondern sich im Umgang mit ihnen um Toleranz und 
konstruktive Zusammenarbeit zu bemühen; 

c) sich jeder unsachlichen Kritik an der Berufsausübung anderer Angehöriger 
des psychotherapeutischen Berufes und Angehöriger anderer Heilberufe zu 
enthalten, bei begründetem Verdacht unlauteren oder standeswidrigen 
Verhaltens von Berufskolleginnen und Berufskollegen aber nicht zu schwei-
gen, sondern entsprechend den Richtlinien im Abschnitt IX. des vorlie-
genden Berufskodex damit angemessen umzugehen. 

 
2.  Kollegiale Zusammenarbeit von Angehörigen des psychothe-

rapeutischen Berufes  
 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollten offen für eine kollegiale 
Zusammenarbeit mit Berufskolleginnen und Berufskollegen im Sinne der wech-
selseitigen Konsultation und Kooperation bei der Abklärung der Leidenszustände 
der Patientinnen und Patienten und deren angemessenen Behandlung, bei der 
Vertretung von Kolleginnen und Kollegen in Krisenfällen und bei der Zuweisung 
von Patientinnen und Patienten, deren Behandlung nicht selbst übernommen o-
der weitergeführt werden kann, sein. 
 
In solchen Fällen der Konsultation und Kooperation ist die beigezogene Berufskol-
legin oder der beigezogene Berufskollege in gleicher Weise wie die für die Be-
handlung hauptverantwortliche Psychotherapeutin oder der hauptverantwortliche 
Psychotherapeut an die strenge Verschwiegenheitspflicht und die anderen aus 
seiner Tätigkeit erwachsenden Pflichten gegenüber der Patientin oder dem Pati-
enten gebunden. 
 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen gemäß § 16 Abs. 3 des 
Psychotherapiegesetzes für die Zuweisung von Personen zur Psychotherapie an 
sie oder durch sie sich oder anderen keine Vergütungen versprechen, geben, 
nehmen oder zusichern lassen. 
 
Angehörige des psychotherapeutischen Berufes können sich zur gemeinsamen 
Nutzung von Einrichtungen, Praxisräumen etc. und gemeinsamer Beschäftigung 
von Hilfspersonen in Gemeinschafts- oder Gruppenpraxen zusammenschließen. 
 
Für derartige Gemeinschafts- oder Gruppenpraxen gilt jedoch jedenfalls neben 
der sinngemäßen Anwendung aller anderen Bestimmungen des Psychotherapie-
gesetzes und des Berufskodex für Angehörige des psychotherapeutischen Beru-
fes, 
 
a) dass auch in jeder Form eines derartigen Zusammenschlusses die freie 

Behandlerwahl gesichert sein muss; 
b) dass im Falle der Beschäftigung von Hilfspersonen in der Gemeinschafts- 

oder Gruppenpraxis die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen, insbesondere die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Pati-
entinnen und Patienten gewährleistet sein muss; 

c) dass allen Beschäftigungsverhältnissen in der Gemeinschafts- oder Grup-
penpraxis rechtlich einwandfreie, klare und faire Vereinbarungen zu Grun-
degelegt und den Beschäftigten angemessene Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen Tätigkeit entsprechende Verträge angeboten werden. 
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3.  Kollegiale Zusammenarbeit mit Angehörigen des psychothe-
rapeutischen Berufes in Ausbildung 

 
Für die kollegiale Zusammenarbeit mit Angehörigen des psychotherapeutischen 
Berufes in Ausbildung, die ihre supervidierte Praxis in Zusammenarbeit mit einer 
eingetragenen Psychotherapeutin oder einem eingetragenen Psychotherapeuten 
oder in einer psychotherapeutischen Gemeinschafts- oder Gruppenpraxis absol-
vieren, gelten folgende Gesichtspunkte: 
 
a) der unter Supervision praktizierende Angehörige des psychothera-

peutischen Berufes in Ausbildung ist für sein psychotherapeutisches Han-
deln selbst verantwortlich; 

b) die eingetragene Psychotherapeutin und der eingetragene Psychotherapeut 
haben sich allerdings vor Aufnahme der Kooperation durch Einholen einer 
entsprechenden Bescheinigung der jeweiligen anerkannten psychothera-
peutischen Ausbildungseinrichtung zu vergewissern, dass die in Ausbildung 
stehende Psychotherapeutin oder der in Ausbildung stehende Psychothera-
peut die für die in Aussicht genommene psychotherapeutische Tätigkeit er-
forderliche Reife und den geforderten Ausbildungsstand erreicht und sich 
zu entsprechend qualifizierter, kontinuierlicher Supervision verpflichtet hat; 

c) die eingetragene Psychotherapeutin und der eingetragene Psychotherapeut 
haben in Kooperationen dieser Art darauf zu achten, dass der in Ausbil-
dung stehenden Psychotherapeutin oder dem in Ausbildung stehenden 
Psychotherapeuten nur Aufgaben übertragen werden, die der jeweiligen 
persönlichen und fachlichen Kompetenz und Belastungsfähigkeit angemes-
sen sind; die Heranziehung zu einseitigen oder ausschließlich unter-
geordneten Hilfstätigkeiten ist unzulässig; 

d) die eingetragene Psychotherapeutin und der eingetragene Psychotherapeut 
sind nicht berechtigt, aus der Kooperation mit Angehörigen des psycho-
therapeutischen Berufes in Ausbildung finanzielle Vorteile etwa im Wege fi-
nanzieller Forderungen über den sachlich gerechtfertigten Kostenersatz für 
Aufwendungen im Rahmen der Kooperation hinaus zu ziehen. 

 
VI.  Anwendung des Berufskodex im Rahmen der psy-

chotherapeutischen Ausbildung 
 
Die in diesem Berufskodex niedergelegten Grundsätze und Gesichtspunkte für 
den verantwortungsvollen Umgang mit Patientinnen oder Patienten und Berufs-
kolleginnen oder Berufkollegen sind sinngemäß auch auf das Verhältnis zwischen 
Ausbildenden und Auszubildenden im psychotherapeutischen Propädeutikum und 
psychotherapeutischen Fachspezifikum anzuwenden. 
 
Die Ausbildungsvereine und die Ausbildenden übernehmen mit dem Aus-
bildungsvertrag, den sie mit dem oder der Auszubildenden schließen, die Aufga-
be, Verantwortung und Verpflichtung, einen optimalen Beitrag zur Erreichung des 
Ausbildungszieles für den Auszubildenden oder die Auszubildende zu leisten.  
 
Diese eingegangene Verpflichtung hat mit der besonderen Situation des Auszu-
bildenden oder der Auszubildenden in einer psychotherapeutischen Ausbildung zu 
tun. Diese besondere Situation ergibt sich aus dem spezifischen Abhängigkeits- 
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und Vertrauensverhältnis, der psychotherapeutischen Ausbildungsaufgabe und 
aus dem evaluativen Charakter dieser Beziehung.  
 
Die Auszubildenden unterziehen sich einem Ausbildungsverfahren, das in seinem 
Verlauf eine Beurteilung der ganzen Person beinhaltet, in der es mindestens 
temporäre Abhängigkeiten gibt, und das in der Regel eine Reorganisation der 
Persönlichkeit zum Ziel hat. Die Verpflichtung erfordert vom Ausbildenden eine 
besondere Sorgfalt im Umgang mit der Person des Auszubildenden oder der Aus-
zubildenden im Zuge der Zulassung und der Ausbildung.  
 
Alle Verhaltensweisen von Ausbildenden, in denen ausbildungsfremde Erwägun-
gen oder auch Eigeninteressen der psychotherapeutischen Ausbildungsaufgabe 
vorgezogen werden, seien sie nun etwa wirtschaftlicher, sozialer, emotionaler, 
politischer, religiöser oder insbesondere sexueller Natur (vgl. auch Abschnitt III.), 
sind daher als Missbrauch anzusehen, auch wenn dies von den Auszubildenden 
gewünscht wird.  
 
Solche Verstöße gegen die Berufsethik sind geeignet, die Vertrauenswürdigkeit 
der Ausbildenden ernsthaft in Frage zu stellen. Die Verantwortung dafür liegt al-
lein bei den Ausbildenden und kann nicht den Auszubildenden zugeordnet wer-
den. 
 
Von den Ausbildungseinrichtungen und den Ausbildenden ist im einzelnen eigene 
Sorgfalt im Umgang mit dem Ausbildungsverhältnis gefordert, das der 
Ausbildungsvertrag begründet.  
 
Volle Aufklärung und Information über die Ausbildungsordnung und alle für den 
Ausbildungsgang wesentlichen Regelungen sind schriftlich festzuhalten und inte-
ressierten Personen zugänglich zu machen. Dies gilt auch für die Regelungen und 
Verfahrensweisen bezüglich der Behandlung von Streitfällen aus dem Ausbil-
dungsverhältnis, die die Ausbildungseinrichtungen in angemessener Weise 
festzulegen haben. Alle für das Ausbildungsverhältnis relevanten Vereinbarungen 
sind sinnvollerweise mit der oder dem Auszubildenden schriftlich zu treffen. 
 
Auch nach Ende der Ausbildung sind diese Richtlinien zumindest nach ethischen 
Gesichtspunkten weiter zu beachten. 
 
VII. Mitwirkung im Gesundheitswesen 
 
In ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sind die Angehörigen des psychothera-
peutischen Berufes gefordert, durch ihr Wirken ihren Beitrag zur Erhaltung und 
Schaffung von Lebensbedingungen zu leisten, die der Förderung, Erhaltung und 
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit und der Reifung und Entwicklung 
des Menschen dienen. 
 
Darüber hinaus besteht eine besondere soziale Herausforderung darin, sich für 
einen verbesserten Zugang zur Psychotherapie auch für jene gesellschaftliche 
Gruppen einzusetzen, die derzeit auf Grund ihrer sozialen Stellung, ihrer allge-
meinen Lebenssituation, ihrer beeinträchtigten Artikulationsfähigkeit, ihres Le-
bensraums außerhalb der Ballungsgebiete oder im Zusammenhang mit andern 
Beeinträchtigungen psychotherapeutische Hilfe nicht oder nur in unzulänglichem 
Maß in Anspruch nehmen können. 
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Im Umgang mit der Finanzierung von Psychotherapie besteht für Angehörige des 
psychotherapeutischen Berufes über die Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen 
und vertraglichen Regelungen hinaus die Verpflichtung, in jedem konkreten Fall 
die Implikationen der jeweiligen Finanzierung für den psychotherapeutischen Pro-
zess zu reflektieren und sie im psychotherapeutischen Geschehen angemessen 
zu berücksichtigen. Wo dies von der psychotherapeutischen Aufgabenstellung her 
gefordert erscheint, ist von Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes 
Standfestigkeit gegenüber psychotherapiefremden oder die Psychotherapie ge-
fährdenden Einflussnahmen oder Ansinnen zu beweisen. 
 
VIII. Psychotherapieforschung 
 
Im Interesse der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Psychotherapie sowie 
der Erforschung der Wirkungen der Psychotherapie sollten Angehörige des psy-
chotherapeutischen Berufes die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, in der 
ihnen jeweils angemessenen Weise und nach ihren jeweiligen Möglichkeiten an 
Forschungsvorhaben mitzuwirken, die ihnen sachlich sinnvoll, fachlich qualifiziert 
und in Inhalt, Zielsetzung und Methodik ethisch vertretbar erscheinen. 
 
Ist die Einbeziehung von psychotherapeutischen Behandlungen in ein For-
schungsvorhaben geplant, so sind die Implikationen dieser Einbeziehung für den 
psychotherapeutischen Prozess zu reflektieren und eine entsprechende Aufklä-
rung der betroffenen Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Soweit Angehö-
rige des psychotherapeutischen Berufes Unterlagen aus ihrer psychothera-
peutischen Praxis für Forschungsvorhaben bereitstellen, haben sie eigenverant-
wortlich dafür Sorge zu tragen, dass eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
ihrer Patientinnen und Patienten im Rahmen ihrer Mitwirkung am Forschungs-
vorhaben ausgeschlossen ist. 
 
 
IX.  Regelung von Streitfällen und Umgang mit Verstö-

ßen gegen den Berufskodex2 
 
Bei Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen des Berufsstandes, die sich aus 
dem Ausbildungskontext ergeben, ist die kollegiale Austragung und Streitbeile-
gung im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbildungs- und Fachverbände der 
Berufsvertretung anzustreben. Diese haben dafür entsprechende Regelungen und 
Einrichtungen (Schlichtungskommissionen o.ä.) zu schaffen. Nur in schwerwie-
genden Fällen und nach Ausschöpfung dieser Möglichkeiten ist die Anrufung des 
Psychotherapiebeirats für die Abklärung und Lösung dieser Fragen vorzusehen. 
 
Bei begründetem Verdacht, dass sich eine Berufskollegin oder ein Berufskollege 
unlauter oder standeswidrig verhält, besteht die Möglichkeit, sich vorerst vertrau-
lich mit ihm auseinander zu setzen. Bei Weiterbestehen des Verdachts sind die 
zuständigen Gremien der psychotherapeutischen Fachvereinigung des Betreffen-
den, der Berufsvertretung der Angehörigen des psychotherapeutischen Berufes 
davon in Kenntnis zu setzen. Besonders gravierende Fälle und Konflikte, deren 
Lösung durch Einrichtungen der Fachverbände und Berufsvertretung nicht mög-
lich ist, sind an den Psychotherapiebeirat weiterzuleiten. 
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Für die Behandlung von Patientenbeschwerden sind in psychotherapeutischen 
Fachverbänden und der Berufsvertretung ebenso geeignete Verfahrensweisen 
und Einrichtungen vorzusehen sowie allenfalls weitere Beschwerde-, Schlich-
tungs- oder Schiedsstellen zu befassen. Von einer Frage oder Beschwerde betrof-
fene PsychotherapeutInnen sind verpflichtet, an der Klärung aktiv mitzuwirken. 
 
Bei schweren Verstößen gegen den Berufskodex kann der Psychotherapiebeirat 
nach entsprechender Prüfung der Fälle gutachterlich eine Verwarnung, vorüber-
gehende Kontrollen oder die bescheidmäßige Streichung aus der Liste empfehlen. 
Die Behandlung solch schwerwiegender Fälle obliegt einer Ehrenkommission, die 
vom Psychotherapiebeirat jeweils im Anlassfall eingesetzt wird. 
 

 
1 Die im Berufskodex nach wie vor enthaltene Wendung „auch eine Entbindung der Angehörigen des psycho-
therapeutischen Berufes von ihrer Verschwiegenheitspflicht durch die Patientin oder den Patienten selbst ist 
nicht möglich“ ist im Lichte der neueren Judikatur (vgl. OLG Wien 10.9.2001, 15 R 135/01k, AnwBl 2002, 7822 
= RdM 2002, 9) so nicht aufrecht zu halten; vielmehr ist auf die Möglichkeit des Verzichtes auf das Geheimnis 
durch den Patienten hinzuweisen. 
2 In der Fassung des Beschlusses des Psychotherapiebeirates in der 58. Vollsitzung am 8. Oktober 2002. 
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